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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1994

Norm

ArbVG §105 Abs3 Z1 liti

GleichbehandlungsG §2a Abs8

Rechtssatz

Ein verpöntes Motiv der Kündigung können nur betrieblich in Erscheinung getretene Vorgänge sein; außerbetriebliche

Vorgänge, die dem Arbeitgeber nicht bekannt geworden sind, scheiden als Motiv aus. (§ 48 ASGG)
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